
Unsere Bambini: 

Hinten v. links: Nicole Ulrich (Trainerin), Sabrina Amann (Trainerin), Silvia Rudow (Trainerin) 
Mitte v. links: Noah Weber, Jona Rothweiler, Lucien Woitek 
Vorne v. links:  Jason Kolomin, Simon Singer, Fabian Birkenmaier 

Auf dem Foto fehlen: Jan Ziegler, Tim Zimmermann, Sasa Bojinovic, Lijan Lama





BEITRAGSORDNUNG DES FV SPORTFREUNDE ALTSHAUSEN 1909 E.V. 
Beitragsordnung des FV Sportfreunde Altshausen 1909 e.V. (gemäß §3,4 der Vereinssatzung) 

1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung 
von Beitragen an den Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung. 

2. Der Mitgliedbeitrag, die Aufnahmegebühren und die Umlagen werden von der 
Mitgliederversammlung beschlossen. 
Die festgesetzten Beiträge treten rückwirkend zum 1.Januar eines jeden Jahres in Kraft, in dem 
der Beschluß gefaßt wird. Die Mitgliederversammlung kann durch Beschluß einen anderen 
Termin festsetzen. 

3. Der jährliche Mitgliedsbeitrag an den Verein beträgt: 
Beitragsklasse Mitgliederart Beitragshöhe 
1 Jugendliche und Schüler unter 18 €   35 
2 Studenten, Wehrpflichtige 

Ersatzdienstleistende  
(auf Antrag bis max. 27 Jahre) €   35 

3 Erwachsene über 18 Jahre €   30 
4 Akive (Fußballspieler) €   50 
5 Rentner, Pensionäre über 65 €   20 
6 Familienbeitrag 

(Erziehungsberechtigte und Kinder 
  bis 18 Jahre) €  85 

7 Ehrenmitglieder €    0 
8 Übungsleiter €    0 
9 Abteilungsbeitrag Aerobic €  22 
10 Abteilungsbeitrag Aerobic Jugendliche €  20 

4. Weitere Ermäßigungen sind unzulässig. 
Die Aufnahmegebühr beträgt   0 €. 

5. Anträge auf Beitragsänderungen sind mit entsprechenden Nachweisen dem Kassierer 
vorzulegen, Anschriftenwechsel ist sofort mitzuteilen. 

6. In dem Mitgliedsbeitrag ist die Sportversicherung des Württembergischen Landessportbundes 
(WLSB) enthalten. 

7. Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt über Abbuchungsverfahren über EDV zum 1. April 
jeden Jahres. Abbuchungen sind nur vom Girokonto möglich. 

8. Mitglieder, die bisher am Abbuchungsverfahren EDV nicht teilgenommen haben, entrichten ihre 
Beiträge spätestens zum 1.März jeden Jahres auf das Konto 15 354 008 bei der Volksbank 
Altshausen. 
Zur Deckung der Mehrkosten und bei Beitragsversäumnissen sind zusätzlich mindesten €  3,-- 
zu bezahlen. Bei Mahnungen können Mahngebühren erhoben werden. 

9. Bei Vereinseintritt bis zum 30.Juni ist der volle Mitgliedsbeitrag, ab 1.Juli der halbe 
Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 

10. Der Vereinsaustritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich und muß beim Kassierer bis 
zum 30.11. schriftlich erklärt werden. 

11. Abteilungen können zur Deckung der Mehrausgaben auf Beschluß der Abteilungsversammlung 
Abteilungsbeiträge, Umlagen und Aufnahmegebühren erheben. Sie sind den Mitgliedern bei 
Eintritt in die Abteilung bekannt zu geben. 

12. Für zusätzliche Sportangebote (Sportkurse, Rehabilitationsprogramme usw.) gelten gesonderte 
Gebühren. 

13. Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). 

14. Altshausen, den 30. März 2012  gez. Martin Kiem 

1.Vorstand 





JUGENDORDNUNG FÜR DEN    FV SPORTFREUNDE ALTSHAUSEN 1909 E.V. 

§1 ZUSTÄNDIGKEIT, MITGLIEDSCHAFT

Die Jugendordnung ist die Grundlage für die Jugendabteilung des FV Sportfreunde Altshausen 1909 e.V. Zur 
Jugendabteilung gehören alle Mitglieder des FV Sportfreunde Altshausen 1909 e.V. bis zum 18.Lebensjahr, sowie 
die gewählten und berufenen Mitarbeiter der Jugendabteilung. Die Jugendabteilung führt und verwaltet sich 
selbstständig im Rahmen der Satzung des Vereins. 

§2 ZIELE

Die Jugendabteilung des FV Sportfreunde Altshausen 1909 e.V. gibt den jugendlichen Mitgliedern des Vereins 
Hilfe bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Sie fördert die sportliche Betätigung und das soziale Verhalten der 
Jugendlichen. Sie pflegt den Gemeinsinn, die internationale und nationale Verständigung verschiedener Bevölke-
rungsgruppen. 

§3 Organe 
Organe der Jugendabteilung sind die Jugendversammlung,der Jugendausschuß, der Jugendvorstand. 

§4 JUGENDVERSAMMLUNG

Die Jugendversammlung ist das oberste Organ der Jugendabteilung des FV Sportfreunde Altshausen 1909 e.V. 
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Jugendabteilung ab vollendetem 10.Lebensjahr. Aufgaben der 
Vereinsjugendversammlung sind die Wahl der 2 Jugendvertreter, sowie die Beratung allgemeiner Fragen der 
Jugendabteilung. Die Jugendversammlung tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Sie wird mindestens zwei 
Wochen vorher einberufen. Die Jugendversammlung kann jederzeit durch den Jugendleiter einberufen werden. 
Auf Antrag eines  1/5 der stimmberechtigten Mitglieder der Jugendversammlung oder eines Beschlusses des 
Jugendausschusses muß eine außerordentliche Jugendversammlung innerhalb von  2 Wochen stattfinden. Zur 
Einberufung genügt die Veröffentlichung durch Aushang. Jede ordnungsgemäß einberufene Jugendversammlung 
ist - unabhängig von der Zahl der erschienenen Stimmberechtigten - beschlußfähig. 
Sie wird beschlußunfähig, wenn die Hälfte der nach der Anwesenheitsliste stimmberechtigten Teilnehmer nicht 
mehr anwesend ist. Voraussetzung ist aber, daß die Beschlußfähigkeit durch den Versammlungsleiter auf Antrag 
vorher festgestellt ist. Bei Abstimmungen und Wahlen genügt die einfache Mehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten. 

§ 5 Jugendausschuß 
Der Jugendausschuß besteht aus Jugendleiter/in, Stellvertreter/in, 2 Jugendvertreter, die zum Zeitpunkt der Wahl 
das 18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 2 Beisitzern, Beisitzerinnen. 
Die  2 Beisitzer werden vom/von der Jugendleiter/Jugendleiterin berufen. Der Jugendleiter/die Jugendleiterin ver-
tritt die Interessen der Vereinsjugend nach innen und aussen. Der/die Vorsitzender/Vorsitzende und der/die stell-
vertretende Vorsitzende des Jugendausschusses sind stimmberechtigte Mitglieder im Vorstand des Vereins. Die 
Mitglieder des Jugendausschusses werden von der Jugendversammlung auf 2 Jahre gewählt und bleiben bis zur 
Neuwahl des Jugendausschusses im Amt. In den Vereinsjugendausschuß kann jedes Vereinsmitglied berufen 
werden. Der Jugendausschuß erfüllt seine Aufgaben im Rahmen der Vereinssatzung, der Jugendordnung sowie 
der Beschlüsse der Vereinsjugendversammlung. Der Jugendausschuß ist für seine Beschlüsse dem Vorstand des 
Vereins und der Jugendversammlung verantwortlich. Die Sitzungen des Jugendausschusses finden nach Bedarf 
statt. Auf Antrag der Hälfte der Mitglieder des Jugendausschusses ist vom Vorsitzenden eine Sitzung binnen zwei 
Wochen einzuberufen. 
Der Vereinsjugendausschuß ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten des Vereins. Er entscheidet über die 
Verwendung der Jugendabteilung zufließenden Mittel. 

§ 6 Jugendvorstand 
Der Jugendvorstand besteht aus Jugendleiter/in, Stellvertreter/in 
Der Jugendvorstand führt die laufenden Geschäfte der Jugendabteilung. Er hat alle Aufgaben wahrzunehmen, die 
nach der Jugendordnung oder der Satzung des Vereins nicht anderen Organen des FV Sportfreunde Altshausen 
1909 e.V. vorbehalten sind. 

§ 7 Jugendkasse 
Die Jugendabteilung wirtschaftete selbständig und eigenverantwortlich über die ihr vom Verein zur Verfügung 
gestellten finanziellen Mittel, sowie eventuelle Zuschüsse, Spenden und sonstige Einnahmen, z.B. aus Aktivitäten. 
Sie ist verantwortlicher Empfänger der Zuschüsse für jugendpflegerische Maßnahmen. Der Nachweis über die 
Verwendung der Mittel erfolgt innerhalb der Jugendabteilung. Dem Vereinsvorstand oder dem vom Verein damit 
Beauftragten gegenüber ist die Jugendabteilung rechenschaftspflichtig. Dem Vorstand bzw. dem damit 
Beauftragten des Vereins ist jederzeit Einblick in die Nachweisführung zu geben. 

§ 8 Sonstige Bestimmungen 
Sofern in der Jugendordnung keine besonderen Regelungen enthalten sind, gelten jeweils die Bestimmungen der 
Vereinssatzung. 

§ 9 Gültigkeit,  Änderung der Ordnung 
Die Jugendordnung muß vom Gesamtausschuß mit einer Mehrheit von Zweidritteln der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 
Sie tritt mit der Bestätigung durch den Gesamtausschuß in Kraft. Änderungen der Ordnung sind nur möglich mit 
einer Mehrheit von Zweidritteln des Gesamtausschußes. 

Altshausen, den 11.01.93   (1.Vorstand) 









Altshauser Sportvereine 

DLRG 
OG - Altshausen 

1.Vorstand 
Alexander Lachenmaier 
Hopfenstr. 10 
88361 Altshausen 
Tel. (07584) 7340444 

1.Vorstand 
Klaus Boje 
Wolfsbühl 1 
88361 Altshausen 
Tel. (07584) 28 03 

Tennisclub Altshausen e.V.

1.Vorstand 
Marc Mohr 
Mozartstr. 12 
88361 Altshausen 
Tel. (07584) 28 89 

1 8 8 1  A l t s h a u s e n  e . V .  

1.Vorstand 
Willi Stadler 
Am Haldenmoos 14 
88361 Altshausen 
Tel. (07584) 31 67 

Tischtennisfreunde  
Altshausen e.V 

1.Vorstand 
Hermann Luzecki 
Haldenstr. 9 
88361 Altshausen 
Tel. (07584) 17 75 



Auto-Cosmetic Genc
Just the best

------------------Ihr Autochirurg-------------------- 
-Waschanlage mit Service 
-Lackierungen     
-Dellen- u. Flugrostentfernung 
-Steinschlagausbesserungen 
-Maschinelle Lack u. Chrompflege 
-Innenreinigung 
-Leder-u.Polsterreinigung 
-Geruchsentfernung 
-Verdeckreinigung u.Imprägnierung

Herzog-Albrecht-Allee 47 
Tel. 07584-8479055 
Mobil.0170-4350894 

                         email.alimgenc@web.de   

www.schreiner-peter-mueller.de 

Schreinerei Peter Müller 

Heuweg 3 

88326 Aulendorf Blönried 

Tel.: 07525-9249686 


